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RS OGH 1953/12/3 1Ob106/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1953

Norm

MG §19 Abs1 E3

WWG §15 Abs9

WWG §15 Abs10. WWG §15 Abs11

WWG §15 Abs12

WWG §15 Abs13

WWG §15 Abs14

WWG §15 Abs15

Rechtssatz

Eine Änderungskündigung zur Erreichung eines erhöhten Zinses für den Wiederaufbau eines teilweise zerstörten

Hauses ist nicht möglich, bevor der Hauseigentümer nicht versucht hat, auf dem Wege über den

Wohnhauswiederaufbaufonds öffentliche Mittel zum Wiederaufbau zu erlangen.
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